
Tauschgeräte
Konditionen und Ablauf Leergebindemanagement

Palettentausch

– Es gilt die im Transportwesen definierte Regelung des 1:1-Tauschs gemäss EPAL-Richtlinien.
– Beschädigte Paletten werden nicht getauscht.
– Beachten Sie dazu die Informationen auf www.epal.ch.

Auslieferungsschein für Tauschgeräte

– Kann kein 1:1-Tausch der Paletten, Rahmen und Deckel erfolgen, wird dem Chauffeur ein Ausliefe-
rungsschein für Tauschgeräte abgegeben.

– Der Chauffeur erhält die Kopie für den Kunden (blau) sowie die Kopie für den Transporteur (rosa).
– Nur mit dem blauen Auslieferungsschein (Kundendoppel) können die Tauschgeräte innerhalb von 
30 Tagen nach Ausstellungsdatum bezogen werden.

– Die Abholung von grösseren Tauschgerätemengen (Richtlinien: >39 Paletten, >15 Rahmen, >75 Deckel) 
ist 48 Stunden vor dem Abholdatum mit Angabe des Abholzeitfensters dem Leergebindemanagement 
der Schweizerischen Post (siehe Kontakt) zu melden.

– Das Abholdatum und das Abholzeitfenster (Vormittag/Nachmittag) sind verbindlich.
– Der Abholort kann nach Absprache definiert werden, entspricht in der Regel aber dem ursprünglichen 

Aufgabeort der Tauschgeräte.

Die Post CH AG akzeptiert für den Austausch nur Paletten, die den Richtlinien 
der europäischen Norm EPAL (www.epal.ch) entsprechen und das definierte 
Brandzeichen tragen (dieselbe Regelung gilt auch für Palettenrahmen und  
Palettendeckel). Alle übrigen Paletten werden entgegengenommen, aber nicht 
getauscht (z. B. Einwegpaletten, defekte Paletten).

Nicht zum Austausch berechtigt:
Einwegpaletten und beschädigte Paletten

Zum Austausch berechtigt:
EUR-Paletten und Zubehör gemäss 
EPAL-Richtlinien

Als Beschädigung gelten

  1  
  2  
  3  vorstehende Nägel
  4  fehlende, beschädigte Teile
  5  

fehlende Teile 
gebrochene Teile

fehlende Qualitätsbezeichnung

https://www.epal.ch
https://www.epal.ch
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Der dreiteilige Auslieferungsschein

Exemplar für die Post

Exemplar für den Transporteur
Der rosa Auslieferungsschein berechtigt nicht zum Tausch. Er dient als Kopie für den Chauffeur.

Exemplar für den Kunden 
-> Auslieferungsschein für Tauschgeräte 
Nur der blaue Auslieferungsschein (Original)  berechtigt zum Bezug von Tauschgeräten innert 30 Tagen.

Post CH AG
Logistik-Services
Transporte
Leergebindedisposition
Zürcherstrasse 161
8010 Zürich-Mülligen

www.post.ch/leergebinde
Telefon +41 (0)76 817 99 28
leergebinde@post.ch
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